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LVwG-AV-875/001-2020 Wr. Neustadt, am 19. März 2021 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch Mag. Weber  als 

Einzelrichter über die Beschwerde des Herrn A, vertreten durch die B Rechtsanwälte 

OG, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 09.07.2020, 

Zl ***, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 10.02.2021 

zu Recht erkannt:  

 

 

I.  

Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs 1 VwGVG Folge gegeben und der 

angefochtene Bescheid aufgehoben.   

 

II.  

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Abs 1 VwGG eine ordentliche 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art 133 Abs 4 B-VG nicht 

zulässig.  
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Entscheidungsgründe 

 

 

1. Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren:  

 

1.1. 

Laut Abschlussbericht der Polizeiinspektion *** vom 16.09.2019, GZ: ***, ging der 

Asylwerber C am 24.07.2019 gegen 14:30 Uhr in *** in der *** spazieren und 

bemerkte im unversperrten PKW des Beschwerdeführers ein auf dem Beifahrersitz 

offenliegendes Mobiltelefon. Der Asylwerber nahm das Handy an sich und entfernte 

sich. Der Beschwerdeführer wurde von seiner Mutter D auf diesen Umstand 

aufmerksam gemacht und nahm mit seinem Vater E die Verfolgung des Asylwerbers 

auf. Laut Angaben des Asylwerbers zog der Beschwerdeführer seine Waffe Glock 19 

und forderte diesen auf, sich auf den Boden zu legen und das gestohlene Handy 

wieder herzugeben. Als die Beamten der Streife *** nach Verständigung eintrafen, 

hatte der Beschwerdeführer seine Schusswaffe mit angestecktem Magazin 

geholstert.  

 

1.2. 

Der Asylwerber C führte am 24.07.2019 sowohl im Rahmen einer 

Beschuldigtenvernehmung als auch einer Zeugenvernehmung vor der 

Polizeiinspektion *** aus, am 24.07.2019 gegen 13:30 Uhr in *** spazieren gegangen 

zu sein. In der *** habe er einen großen weißen PKW bemerkt, welcher unversperrt 

gewesen sei. Darin habe er am Beifahrersitz ein Mobiltelefon gesehen und an sich 

genommen, um seine Eltern anrufen zu können. Auf Höhe *** habe er am Gehsteig 

eine Tasche mit Gewand und ein Fahrrad bemerkt. Er habe die Tasche, eine 

Sonnenbrille und Schuhe mitgenommen, sich auf das Fahrrad gesetzt und sei 

Richtung *** gefahren. Auf Höhe der *** sei er von einem unbekannten Mann 

angesprochen worden. Kurze Zeit später sei ein zweiter Mann mit einer Schusswaffe 

dazugekommen und habe ihn mit gezogener Waffe angeschrien. Dieser habe auf ihn 

gezielt und ihm gedeutet, sich auf den Boden zu legen, was er auch getan habe. Er 

habe panische Angst gehabt. Kurz bevor er in die Knie gegangen sei und sich auf 

den Boden gelegt habe, habe er das Mobiltelefon in ein Gebüsch geworfen. 
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Während er auf dem Boden gelegen sei, habe der Mann mit der Waffe die Polizei 

gerufen und weiterhin auf ihn gezielt. Er habe große Angst gehabt und sei froh 

gewesen, dass die Polizei so schnell gekommen sei. Der Vater dieses Mannes habe 

immer wieder gesagt, dass er die Waffe einstecken solle.  

 

1.3. 

Der Beschwerdeführer übermittelte durch seinen ehemaligen Rechtsvertreter RA F 

mit Schreiben vom 05.09.2019 an die Polizeiinspektion *** eine Stellungnahme, 

wonach er im Begriff gewesen sei, sein Auto einzuladen um in das Jagdrevier zu 

fahren. Seine Mutter habe ihn aufmerksam gemacht, dass jemand aus seinem Auto 

etwas entwendet habe. Er sei im Besitz eines waffenrechtlichen Dokumentes 

(Jagdkarte und Waffenpass) und habe die Schusswaffe bereits geholstert gehabt, da 

er am Weg ins Jagdrevier gewesen sei. Er habe nach einiger Zeit den Täter stellen 

können und dabei den Holster mit der Schusswaffe Glock frei sichtbar getragen. Er 

habe den Täter angewiesen, sich hinzulegen. Er habe jedoch die Waffe nie aus dem 

Holster genommen, sondern lediglich mit der Hand die Waffe berührt.  

 

1.4. 

Am 14.02.2020 hielt die Bezirkshauptmannschaft Baden in einem Aktenvermerk fest, 

dass es für die Richtigkeit der Aussage des Asylwerbers C, dass der 

Beschwerdeführer mit einer Waffe auf ihn gezielt und ihn aufgefordert habe, sich auf 

den Boden zu legen und das gestohlene Handy wieder herzugeben, keinen Beweis 

gebe, da das vom Beschwerdeführer bestritten werde.  

 

1.5. 

Mit Schreiben vom 15.04.2020 teilte die Bezirkshauptmannschaft Baden dem 

Beschwerdeführer mit, dass beabsichtigt sei, den Waffenpass und die 

Waffenbesitzkarte bescheidmäßig zu entziehen, da dieser am 24.07.2019 eine 

Schusswaffe unbefugt geführt hätte.  

 

Dazu führte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 23.04.2020 durch seine 

nunmehrigen Rechtsvertreter aus, dass die Behörde die Berechtigung aufgrund 

eines Waffenpasses mit dem Führen von Schusswaffen der Kategorie B aufgrund 

einer Waffenbesitzkarte iVm einer gültigen Jagdkarte bei der tatsächlichen 
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Jagdausübung gemäß § 20 Abs 1a Waffengesetz verwechsle. Er sei seit 2007 im 

Besitz eines Waffenpasses. Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes sei die in einem Waffenpass verbriefte Befugnis zum 

Führen von Waffen nicht räumlich beschränkbar.  

 

1.6. 

Mit dem nunmehr bekämpften Bescheid vom 09.07.2020, Zl ***, entzog die 

Bezirkshauptmannschaft Baden dem Beschwerdeführer die am 23.11.2000 

ausgestellte Waffenbesitzkarte Nr. *** und den am 26.07.2007 ausgestellten 

Waffenpass Nr. *** gemäß § 25 Abs 2 und Abs 3 iVm § 8 Abs 1 Waffengesetz 1996.  

 

Begründend führte die Behörde aus, dass dem Beschwerdeführer insofern Recht zu 

geben sei, als eine Berechtigung aufgrund eines Waffenpasses und das Führen 

einer Waffe gemäß § 20 Abs 1a Waffengesetz prinzipiell zu unterscheiden seien. Im 

gegenständlichen Waffenpass sei jedoch der Vermerk „Die Berechtigung zum 

Führen von genehmigungspflichtigen Schusswaffen ist eingeschränkt auf die 

tatsächliche und berechtigte Jagdausübung“ vorhanden. Da auch § 20 Abs 1a 

Waffengesetz von der tatsächlichen Ausübung der Jagd spreche, sei dieser für die 

rechtliche Würdigung heranzuziehen. Die Schusswaffe habe demnach ungeladen 

und in einem geschlossenen Behältnis und nicht in einem Holster transportiert zu 

werden, wenn der Jäger mit seinem Fahrzeug zum Jagdrevier fahre. Nur wenn der 

Jäger zu Fuß zum Jagdrevier gehe, dürfe die Waffe auch schon auf dem Weg zur 

Jagd geführt werden. Das sei im gegenständlichen Fall nicht so gewesen. Da der 

Waffenpass auf die tatsächliche und berechtigte Jagdausübung eingeschränkt sei, 

liege eine unbefugte Führung der Schusswaffe vor, da keinerlei Bezug zu einer 

tatsächlichen und rechtmäßigen Jagdausübung bestehe.  
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2. Zum Beschwerdevorbringen:  

 

Dagegen erhob der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertreter mit Schreiben 

vom 10.08.2020 fristgerecht Beschwerde und führte begründend aus, als Jäger 

Besitzer einer gültigen Jagdkarte, einer Waffenbesitzkarte sowie eines Waffenpasses 

mit dem Beschränkungsvermerk „Die Berechtigung zum Führen von 

genehmigungspflichtigen Schusswaffen ist eingeschränkt auf die tatsächliche und 

berechtigte Jagdausübung“ zu sein. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

habe bereits zu § 20 Abs 1a Waffengesetz judiziert, dass der Gesetzgeber die 

„tatsächliche Ausübung der Jagd“ weit verstanden wissen wollte und sohin alle mit 

der Ausübung der Jagd in Verbindung stehenden Tätigkeiten erfasst seien. Wie im 

Bescheid festgestellt, sei er gerade im Begriff gewesen, sein Auto einzuladen, um in 

das Jagdrevier zu fahren.  

 

Jedoch leide der Bescheid auch hinsichtlich des Waffenpasses an mehrfachem 

grobem Verkennen der Rechtslage. Der konkrete Beschränkungsvermerk sei nach 

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes gesetzwidrig, zumal dieser 

gesetzlich nicht vorgesehen sei. Er sei dahingehend auszulegen, dass die 

Berechtigung des Beschwerdeführers zum Führen einer Schusswaffe der Kategorie 

B aufgrund des Waffenpasses auch dann gegeben sei, wenn und solange der 

Beschwerdeführer zur Jagdausübung berechtigt sei und die Jagdausübung 

tatsächlich weiter ausüben wolle, diese Tätigkeit aber beim Führen der Waffe nicht 

konkret ausübe.  

 

Im Übrigen sei eine eindeutige Notwehrsituation gemäß § 3 StGB vorgelegen, weil 

ein Angriff auf sein Vermögen im Gange gewesen sei, den er angemessen 

abgewehrt habe. Ein Alternativverhalten sei nicht möglich gewesen, da das 

Verstauen der Faustfeuerwaffe in einem dafür vorgesehenen sicheren Behältnis 

derart zeitaufwendig gewesen wäre, dass eine anschließende Verfolgung des Diebes 

sinnlos gewesen wäre. Er habe sich demnach wie ein verlässlicher Waffenbesitzer 

verhalten.  
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Der Beschwerdeführer stellte die Anträge auf Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung und auf Aufhebung des angefochtenen Bescheides.  

3. Zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren:  

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich führte am 10.02.2021 in 

Anwesenheit des Beschwerdeführers sowie seines Rechtsvertreters eine öffentliche 

mündliche Verhandlung durch.  

 

Eine Ladung des Asylwerbers C scheiterte, da eine telefonische Rücksprache mit der 

EAST *** ergab, dass dieser am 19.12.2019 im Rahmen von Dublin nach Italien 

abgeschoben wurde.  

 

Der Beschwerdeführer führte aus, bei der Flughafenfeuerwehr in *** im Einsatzdienst 

tätig zu sein. Im Mai 2000 habe er die Jagdprüfung absolviert, sei seit diesem 

Zeitpunkt durchgehend Jäger und habe die Jagd auch immer ausgeübt. 

Anschließend habe er die Jagdaufseherprüfung absolviert und sich im Jänner 2017 

im Bezirk *** als Jagdaufseher vereidigen lassen. Seit 2017 bis heute sei er 

Jagdaufseher, sein Jagdrevier habe er in ***. Im November 2000 sei ihm von der 

Bezirkshauptmannschaft Baden eine Waffenbesitzkarte und 2007 ein Waffenpass 

ausgestellt worden. In diesen 20 Jahren habe es im Zusammenhang mit der Jagd 

bzw. seinen Waffen keine Schwierigkeiten gegeben.  

 

Am 24.07.2019 sei er von Zuhause in *** zu seinen Eltern nach *** gefahren, wo er 

sämtliche Jagdutensilien und auch seine Waffen deponiert habe. Er sei gerade im 

Begriff gewesen sein Auto durch diverse Gegenstände, wie Stiefel, den Gucker und 

auch andere Dinge, zu beladen, um in sein Jagdrevier zu fahren. Sein Handy sei 

vorne im Fahrzeug gelegen. Er habe bereits seine Waffe geholstert gehabt, als ihm 

seine Mutter von der Terrasse zugerufen habe, dass sich jemand Fremder bei 

seinem Fahrzeug befinde. Er sei zu seinem Auto hingegangen und habe eine 

männliche Person auf eine Entfernung von 15 bis 20 Metern bei seinem Fahrzeug 

stehen gesehen. Er habe diese Person angesprochen, worauf diese weggelaufen 

sei. Im Zuge einer Nachschau im Fahrzeug habe er feststellen können, dass das 

Handy gefehlt habe. Er habe seiner Mutter zugerufen, die Polizei zu verständigen. 

Anschließend habe er gemeinsam mit seinem Vater die Verfolgung aufgenommen, 
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wobei sein Vater mit einem Fahrzeug in die *** und er selbst in die *** gefahren sei. 

In der *** habe ihm eine Frau mitgeteilt, dass eine männliche Person in den Park 

gelaufen wäre. Unmittelbar nach dem Park habe er seinen Vater wiedergetroffen, 

welcher ihm mitgeteilt habe, dass eine Person mit einem Rad geflüchtet wäre. Etwa 

200 Meter nach dem Park hätten sie eine männliche Person stellen können. Diese 

habe das Fahrrad in ihre Richtung geschmissen und zu Fuß weiterwollen. Aufgrund 

einer Sackgasse habe diese Person jedoch nicht flüchten können. Er habe die 

männliche Person lautstark angewiesen, drei bis vier Meter zurückzugehen und sich 

auf den Boden zu legen. Das habe er aufgrund seiner Ausbildung zum Jagdaufseher 

so gelernt und sei deshalb auch so vorgegangen. Die Person habe sich dadurch 

freiwillig auf den Boden gesetzt, sei zwar 2x aufgestanden, aber aufgrund seiner 

deutlichen Anweisungen sitzen geblieben. Mit dem Handy seines Vaters habe er die 

Polizei verständigt.  

 

Auf ausdrückliche Befragung erkläre er, im Zuge der Anweisungen an den 

Asylwerber, sich auf den Boden zu legen, seine Faustfeuerwaffe niemals gezogen zu 

haben. Diese sei immer sichtbar im Holster gesteckt und von ihm nicht gezogen 

worden. Konfrontiert mit den Aussagen des Asylwerbers am 24.07.2019 vor der 

Polizeiinspektion ***, wonach er ihn mit gezogener Schusswaffe aufgefordert hätte, 

sich auf den Boden zu legen, erkläre er, dass es sich diesbezüglich um falsche 

Angaben handle. Kurze Zeit später sei die Polizei erschienen und habe den 

Asylwerber festgenommen. Gegen 17:00 Uhr habe er von der Polizei *** einen Anruf 

erhalten und sei auf den Posten gefahren, wo ihm gegenüber ein vorläufiges 

Waffenverbot ausgesprochen worden sei. Alle wegen des gegenständlichen Vorfalls 

geführten Verfahren seien seitens des Gerichtes eingestellt worden. Im März 2020 

sei schließlich das Waffenverbot aufgehoben worden und er habe sämtliche Waffen 

wieder ausgefolgt bekommen. Dabei sei ihm mitgeteilt worden, dass nun ein 

Verfahren betreffend Entziehung der waffenrechtlichen Dokumente eingeleitet werde.  

 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens erachtet das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich nachstehenden Sachverhalt als 

erwiesen: 
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Der Beschwerdeführer absolvierte im Mai 2000 die Jagdprüfung. Am 23.11.2000 

wurden diesem von der Bezirkshauptmannschaft Baden eine Waffenbesitzkarte und 

am 26.07.2007 ein Waffenpass mit dem Beschränkungsvermerk „Die Berechtigung 

zum Führen von genehmigungspflichtigen Schusswaffen ist eingeschränkt auf die 

tatsächliche und berechtigte Jagdausübung“ ausgestellt. Seit 2017 ist der 

Beschwerdeführer Jagdaufseher, sein Jagdrevier ist in *** und er übt die Jagd seit 

2000 durchgehend aus.  

 

Am 24.07.2019 fuhr der Beschwerdeführer zu seinen Eltern nach *** und machte sich 

dort gerade für die Jagd fertig. Er belud sein Auto mit diversen Jagdutensilien und 

hatte bereits seine Schusswaffe geholstert als der Asylwerber C sein auf dem 

Beifahrersitz liegendes Handy entwendete. Der Beschwerdeführer nahm mit seinem 

Vater die Verfolgung auf und stellte den Asylwerber in einer Sackgasse. Er schrie 

diesen an, sich auf den Boden zu legen und legte dabei die Hand auf die offen 

getragene, im Holster befindliche, Schusswaffe. Anschließend verständigte der 

Beschwerdeführer die Polizei, welche den Asylwerber festnahm. 

 

Verwaltungsvormerkungen bzw. gerichtliche Verurteilungen liegen nicht vor. 

 

Dieser Sachverhalt ergibt sich aufgrund des verwaltungsbehördlichen Aktes sowie 

aufgrund der eigenen Angaben des Beschwerdeführers.  

 

Hinsichtlich des Widerspruchs zu den Angaben des Asylwerbers, der 

Beschwerdeführer hätte ihn mit gezogener Waffe aufgefordert, sich auf den Boden 

zu legen, stellt das erkennende Gericht fest, dass das der Beschwerdeführer sowohl 

im Zuge des verwaltungsbehördlichen Verfahrens als auch in der mündlichen 

Verhandlung in Abrede gestellt hat. Da der Asylwerber am 19.12.2019 nach Italien 

abgeschoben wurde, war es dem erkennenden Gericht nicht möglich, diesen im 

Rahmen einer mündlichen Einvernahme dazu einzuvernehmen. 
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4. Rechtliche Erwägungen: 

 

§ 7 Waffengesetz bestimmt: 

(1) Eine Waffe führt, wer sie bei sich hat. 

(2) Eine Waffe führt jedoch nicht, wer sie innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen 

oder eingefriedeten Liegenschaften mit Zustimmung des zu ihrer Benützung 

Berechtigten bei sich hat. 

(3) Eine Waffe führt weiters nicht, wer sie - in den Fällen einer Schußwaffe 

ungeladen - in einem geschlossenen Behältnis und lediglich zu dem Zweck, sie von 

einem Ort zu einem anderen zu bringen, bei sich hat (Transport). 

 

§ 8 Abs 1 Waffengesetz bestimmt: 

(1) Ein Mensch ist verlässlich, wenn er voraussichtlich mit Waffen sachgemäß 

umgehen wird und keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er 

1. Waffen missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird; 

2. mit Waffen unvorsichtig umgehen oder diese nicht sorgfältig verwahren wird; 

3. Waffen Menschen überlassen wird, die zum Besitz solcher Waffen nicht berechtigt 

sind. 

 

§ 21 Abs 4 Waffengesetz bestimmt: 

Wird ein Waffenpaß nur im Hinblick auf die besonderen Gefahren ausgestellt, die bei 

der Ausübung einer bestimmten Tätigkeit auftreten, so hat die Behörde die Befugnis 

zum Führen durch einen Vermerk im Waffenpaß so zu beschränken, daß die 

Befugnis zum Führen erlischt, sobald der Berechtigte diese Tätigkeit künftig nicht 

mehr ausüben will oder darf. Tritt dies ein, so berechtigt ein solcher Waffenpaß nur 

mehr zum Besitz der Waffen im bisherigen Umfang; einer gesonderten 

Rechtfertigung bedarf es hierfür nicht. 

 

§ 25 Abs 3 Waffengesetz bestimmt: 

Ergibt sich, daß der Berechtigte nicht mehr verlässlich ist, so hat die Behörde 

waffenrechtliche Urkunden zu entziehen. Von einer Entziehung auf Grund einer nicht 

sicheren Verwahrung ist abzusehen, wenn das Verschulden des Berechtigten 

geringfügig ist, die Folgen unbedeutend sind und der ordnungsgemäße Zustand 
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innerhalb einer von der Behörde festgesetzten, zwei Wochen nicht unterschreitenden 

Frist hergestellt wird. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich stellt fest, dass eine Beschränkung 

eines Waffenpasses für Jäger mit einem Vermerk gemäß § 21 Abs 4 Waffengesetz 

zulässig ist. Im gegenständlichen Fall hat die Bezirkshauptmannschaft Baden den 

Beschränkungsvermerk derart formuliert, dass die Berechtigung zum Führen der 

Waffe für die „tatsächlich und berechtigte Jagdausübung“ gelten soll. Dieser Vermerk 

gemäß § 21 Abs 4 Waffengesetz bedeutet bzw. ist gesetzeskonform dahin zu 

verstehen, dass die Berechtigung zum Führen von Schusswaffen der Kategorie B 

auch dann gegeben ist, wenn der Berechtigte die gefährliche Tätigkeit nach wie vor 

ausüben will bzw. darf, diese jagdliche Tätigkeit jedoch beim Führen der Waffe 

gerade nicht konkret ausübt (vgl. VwGH vom 28.11.2013, Zl. 2013/03/0104, VwGH 

vom 11.10.2017, Zl. Ra 2017/03/0088). Ein Beschränkungsvermerk, der die 

Berechtigung bloß auf die Dauer der jeweiligen Tätigkeit abzielt, ist zu eng gefasst 

und erweist sich als nicht zulässig. 

 

Erst durch die Zurücklegung der Jagdkarte bzw. durch die Aufgabe der Jagd erlischt 

gegenständlich die Berechtigung zum Führen von Schusswaffen der Kategorie B und 

vermindert sich der Umfang auf den einer Waffenbesitzkarte.  

 

Da der Beschwerdeführer seit 2000 durchgehend die Jagd ausübt, ja sogar 2017 

zum Jagdaufseher bestellt worden ist, und das im Zuge der mündlichen Verhandlung 

auch bekräftigt hat, ist jedenfalls davon auszugehen, dass dieser weder die Jagd 

freiwillig beendet hat noch diese gar nicht mehr ausübt.  

 

Im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer somit am 24.07.2019 berechtigt war, 

seine Schusswaffe der Kategorie B zu führen, ist von keiner missbräuchlichen 

Verwendung auszugehen.  

 

Es war daher der Beschwerde Folge zu geben und der verwaltungsbehördliche 

Bescheid zu beheben. 
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5. Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine  

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 


